
Die Gemeinde Leitzersdorf beabsichtigt, das örtliche Raumordnungsprogramm abzu-

ändern.  

 

  

Sofern bei einer Änderung aufgrund ihrer Geringfügigkeit nicht von vorne herein die 

Durchführung einer strategischen Umweltprüfung entfallen kann oder für diesen Be-

reich der Gemeinde ein verordnetes Entwicklungskonzept gilt, das einer strategischen  

Umweltprüfung unterzogen wurde, in dem die vorgesehene Änderung bereits vorge-

sehen und in ihren Auswirkungen untersucht wurde, hat die Gemeinde zu prüfen, ob 

aufgrund voraussichtlich erheblicher Umweltauswirkungen eine strategische Umwelt-

prüfung erforderlich ist. 

 

 

Das Ergebnis dieser Prüfung und die Begründung lauten wie folgt: 
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Screening Formular 2 

Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms der Gemeinde Leitzersdorf 

Prüfung der Notwendigkeit über die Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) 

erstellt von RaumRegionMensch ZT GmbH unter der Planzahl 27.010-26/01 vom März 2026 

Zu der im beiliegenden Vorentwurf dargestellten Änderung des ÖROP wird festgestellt: 

A: kein Screening erforderlich – keine SUP  
 

▪ Änderungspunkte vom Inhalt und Umfang so geringfügig, dass erhebliche 

negative Auswirkungen auf die Umwelt ausgeschlossen werden können  

betroffene Änderungspunkte: 
  

▪ Änderungen im Rahmen eines ÖEK bereits in ausreichender Tiefe vorgeprüft betroffene Änderungspunkte: 
       

B: SUP obligatorisch durchzuführen 
 

 

▪ Änderungspunkte als Rahmen für Projekte gemäß Anhänge I und II der UVP-

Richtlinie (85/337/EWG) 

betroffene Änderungspunkte: 
      

 

 

 

SUP  

erforderlich 

▪ Änderungspunkte mit möglicherweise erheblichen Auswirkungen auf 

Europaschutzgebiete 

betroffene Änderungspunkte: 
      

 

C: Screening erforderlich (Tabellen 1 und 2) 
 

▪ Screeningergebnis: erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt möglich – weitere 

Untersuchungen erforderlich. 

betroffene Änderungspunkte: 

 

▪ Screeningergebnis: erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt nicht zu erwarten 

– weitere Untersuchungen nicht erforderlich. 

betroffene Änderungspunkte: 

1, 2a, 2b, 2c, 3a bis 3d, 4a, 4b, 5 und 6  

Das Ziel der Erstabschätzung laut Tabelle 1 und 2 besteht darin, zu prüfen, ob nähere Untersuchungen zur Feststellung möglicher 

Umweltauswirkungen erforderlich sind. Wenn die Erstabschätzung ergibt, dass erhebliche Umweltauswirkungen ausgeschlossen werden 

können, sind weitere Untersuchungen (= Durchführung einer SUP) in Form eines Umweltberichts nicht erforderlich.
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Screening Formular 3 

Tabelle 1: Prüfung relevanter Planungsgrundlagen 

 

Informationsquelle ((*) Verweis auf Tabelle 2) Bemerkung 
Prüfung von Planungskonflikten(*) 

NÖ Atlas 

Sektorales ROP Windkraftnutzung 
in NÖ 

keine Zonen in der Region  keine Standortzone im 
Gemeindegebiet 

FWP Nachbargemeinde(n) nicht geprüft  keine konfliktträchtigen 
Widmungsänderungen 
vorgesehen 

Sonstige Unterlagen 

Regionales 
Raumordnungsprogramm  

geprüft - keine relevanten Festlegungen  RegROP Nordraum Wien, Anlage 
9 
ÄP 2c und 3b: Erhaltenswerter 
Landschaftsteil sowie Uferzone 
(Senningbach) angrenzend  - 
keine Konflikte mit beabsichtigten 
Festlegungen erkennbar 

Kleinregionales Rahmenkonzept keines vorhanden  kein kleinregionales 
Rahmenkonzept  

Grundlagenforschung ÖROP nicht geprüft  keine Informationen vorhanden 

Örtliches Entwicklungskonzept keines vorhanden  kein Örtliches 
Entwicklungskonzept erlassen 

ÖROP-Verordnungstext nicht geprüft  keine Informationen vorhanden 

Prüfung von Standortgefahren(*) 

NÖ Atlas 

Gefahrenzonenplan WLV (GZP) außerhalb von Einzugsgebieten Gemeinde ohne Einzugsgebiet 

Abflussuntersuchung oder GZP  
Flussbau (ABU) 

keine ABU vorhanden keine 
Hochwasserabflussbereiche im 
Gemeindegebiet kartiert 

Gefahrenhinweiskarte 
Rutschprozesse 

gelbe Klasse  ÄP 6, 2c - Hinweise (marginal) 
auf  Rutschprozesse/gelbe 
Klasse - Überlagerung   
 
Im Nahbereich ÄP 3b und 3d 
Hinweise auf Rutschprozesse 
erkennbar/gelbe/orange Klasse 
Keine Erhöhung des 
Gefährdungspotenzials durch 
beabsichtigte Nutzung abzuleiten 
 
-> Konsultation wird angestrebt 

Gefahrenhinweiskarte 
Sturzprozesse 

blaue Klasse ÄP 6 - Hinweise  (marginal) auf 
Sturzprozesse/blaue Klasse - 
Überlagerung;  
 
Konsultation wird angestrebt 

Hinweiskarte Hangwasser einzelne, kleine Fließwege berührt betrifft alle ÄP´s, nicht relevant 

Grundwasserstand außerhalb dargestellter GW-Hochstände keine Angaben 

landwirtschaftliches 
Entwässerungsgebiet 

keine Überlagerung keine Überlagerung am Standort 
erkennbar 

Sonstige Quellen 

www.hochwasserrisiko.at (wenn 
keine Abflussuntersuchung vorliegt) 

Hinweise zu erkennen laut eHORA KG Hatzenbach, 
Berührung der ÄP 2c sowie 3b 
und 3c - Mittlere 
Gefährdung/Überflutung bei 
einem 100-jährlichen 
Hochwasser möglich, nicht 

http://www.hochwasserrisiko.at/
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relevant da bereits als Bauland 
gewidmet, keine Konsultation 
vorgesehen 

Altstandorte und Altablagerungen 
(cadenza-Modul) 

Altstandort im Nahbereich  ÄP 3c: Überlagerung mit 
Altstandort; nicht relevant da 
bereits als Bauland gewidmet - 
keine Konsultation vorgesehen 

e-Bodenkarte – Feuchtlage erhebliche Feuchtlage  laut eBOD 
Feuchtlage/Überlagerung bei den 
ÄP´s 2c und 3b, nicht relevant da 
bereits als Bauland gewidmet  

Prüfung von Konflikten zu Naturgebietsschutz bzw. Wald(*) 

Landschaftsschutzgebiet Lage außerhalb eines Schutzgebiets  keine Überlagerung 

Biosphärenpark außerhalb Biosphärenpark keine Überlagerung 

Naturschutzgebiet kein Schutzgebiet im Nahbereich keine Überlagerung 

Europaschutzgebiet kein Schutzgebiet im Nahbereich  keine Überlagerung 

Naturdenkmal kein Naturdenkmal im Nahbereich keine Naturdenkmäler in 
unmittelbarer Nähe 

Waldentwicklungsplan bei 
Überlagerung mit Wald 

Überlagerung mit Wald höherer Funktion ÄP 3b: Überlagerung mit 
Schutzwald. Konsultation bei der 
Forstbehörde vorgesehen 

Prüfung von Nutzungskonflikten 

bestehende Nutzungen(*) keine relevanten Nutzungen keine relevanten Nutzungen 
gegeben  

www.laerminfo.at keine lärmsensiblen Widmungen geplant  keine Beeinträchtigungen 
abzuleiten, ausserhalb kritischer 
Lärmzonen 

 



Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten SCREENING – FORMULAR 2019/2023 

 4 

LISTE DER PLANUNGSKONSULTATIONEN 

 
 
 

Dienststelle  Kontaktaufnahme erfolgt zu folgenden 
Änderungspunkten 

Bezirksforstinspektion (bei der 
jeweiligen BH) 

 3b 

Wildbach- und 
Lawinenverbauung 

       

Geologischer Dienst des 
Landes NÖ  

 ÄP 6, ÄP 2c 

Abteilung Wasserbau        

Abteilung Wasserwirtschaft 
(Altlasten) 

       

Abteilung Wasserwirtschaft 
(Grundwasser) 

       

Verkehrsverbund Ostregion 
 

       

Militärkommando NÖ        

Welterbe – kulturelles Erbe 
(Welterbemanagement) 

       

Straßenbauabteilung        

Abteilung 
Landesstraßenplanung 

       

Bundesdenkmalamt Abteilung 
für NÖ 

       

Keine Konsultation erforderlich  ÄP 1, 2a, 2b, 3a, 3c, 3d, 4a, 4b und 5 
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Screening Formular 3 

Tabelle 2: Erstabschätzung der Auswirkungen 
 

Nr. Änderungs-maßnahme mögliche Auswirkungen 

((*) Verweis auf die Tabelle 1) 

BEWERTUNG DER 

AUSWIRKUNGEN 

Begründungen, Erläuterungen,  

Nachweise 

1 Baulanderweiterung 
Bauland-Wohngebiet mit 2 
Wohneinheiten (BW-2WA) 
anstatt Grünland 
Forstwirtschaft (Glf), 
Festlegen Grünland-
Grüngürtel 
Siedlungsabschluss (Ggü-
Siedlungsabschluss) 
 
Grdstk.Nr.: 240, 241, 242 
bzw. laut  
NÖ Atlas, Stand März 2026: 
242/1, 240 

KG Wiesen 

positiv nicht relevant relevant  

Naturschutz und Wald(*): 

- Überlagerung von Schutzgebieten/Wald(*)    keine Überlagerung mit Wald oder 

Schutzgebieten im Planungsgebiet 

- Ausstrahlung auf Schutzgebiete/Wald(*)    keine Auswirkungen abzuleiten, 

kein Wald/keine Schutzgebiete in 

der näheren Umgebung 

- Schutzobjekte außerhalb von Schutzgebieten    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine Schutzobjekte in der 

Umgebung 

Standortgefahren(*): 

- Beeinträchtigung am Standort selbst    keine Beeinträchtigungen zu 

erwarten, keine Hinweise auf 

Gefahren 

- Beeinträchtigung für andere Standorte    keine Beeinträchtigungen für 

andere Standorte abzuleiten 

Menschliche Gesundheit und Sachwerte: 

- Planungskonflikte(*)    Keine Konflikte zu erwarten 

- Lärm     keine ortsunüblichen 

Lärmemissionen abzuleiten, 

ausserhalb kritischer Lärmzonen 

- sonstige Emissionen    keine ortsunüblichen sonstigen 

Emissionen abzuleiten 
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- Erholungsfunktion    keine Auswirkungen abzuleiten  

Verkehr: 

- Verkehrsabwicklung/MIV    Verkehrsfläche öffentlich (Vö) 

vorhanden, das neu gewidmete 

Bauland (BW-2WA) bereits an die 

Vö angebunden 

- Potenzial für ÖPNV/Umweltverbund     keine Auswirkungen abzuleiten 

- Unfallgefahren/Verkehrssicherheit     keine Auswirkungen abzuleiten 

Kultur, Ästhetik: 

- Erbe, Denkmal    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine Denkmäler in der Umgebung 

- Ortsbild    kkeine Auswirkungen abzuleiten - 

keine Änderung des Ortsbildes 

durch die Umwidmung zu Erwarten 

- Landschaftsbild    keine Auswirkungen abzuleiten  
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Nr. Änderungs-maßnahme mögliche Auswirkungen 

((*) Verweis auf die Tabelle 1) 

BEWERTUNG DER 

AUSWIRKUNGEN 

Begründungen, Erläuterungen,  

Nachweise 

2a Umwidmung vom Bauland-
Wohngebiet (BW) in 
Bauland-Wohngebiet mit 2 
Wohneinheiten (BW-2WE) 

 
Grdstk.Nr.: 245, 246/1, 
246/6  
bzw. laut NÖ Atlas, Stand 
März 2026: 245/1, 245/2, 
245/3, 245/4, 246/1, 246/6 
sowie  
294/2, 294/3,248/1 bis 248/4 

KG Wiesen 

positiv nicht relevant relevant  

Naturschutz und Wald(*): 

- Überlagerung von Schutzgebieten/Wald(*)    keine Überlagerung mit 

Schutzgebieten/Wald am Standort 

- Ausstrahlung auf Schutzgebiete/Wald(*)    keine Auswirkungen abzuleiten, 

kein Wald/keine Schutzgebiete in 

der näheren Umgebung 

- Schutzobjekte außerhalb von Schutzgebieten    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine Schutzobjekte in der näheren 

Umgebung 

Standortgefahren(*): 

- Beeinträchtigung am Standort selbst    keine Beeinträchtigungen am 

Standort, keine Hinweise auf 

Gefahren zu erkennen 

- Beeinträchtigung für andere Standorte    keine Auswirkungen für andere 

Standorte abzuleiten 

Menschliche Gesundheit und Sachwerte: 

- Planungskonflikte(*)    keine Planungskonflikte zu 

erwarten, keine neue Ausweisung 

vom Bauland 

- Lärm     keine ortsunüblichen 

Lärmemissionen abzuleiten, 

ausserhalb kritischer Lärmzonen 

- sonstige Emissionen    keine ortsunüblichen sonstigen 

Emissionen abzuleiten 
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- Erholungsfunktion    keine Auswirkungen abzuleiten  

Verkehr: 

- Verkehrsabwicklung/MIV    keine Auswirkungen abzuleiten, 

kein zunehmendes 

Verkehrsaufkommen durch die 

Umwidmung zu erwarten; Fläche 

an die Verkehrsfläche öffentlich 

bereits angeschlossen 

- Potenzial für ÖPNV/Umweltverbund     keine Auswirkungen abzuleiten 

- Unfallgefahren/Verkehrssicherheit     keine Auswirkungen abzuleiten 

Kultur, Ästhetik: 

- Erbe, Denkmal    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine Denkmäler in der Umgebung 

- Ortsbild    keine Auswirkungen abzuleiten - 

keine Änderung des Ortsbildes 

durch die Umwidmung zu Erwarten 

- Landschaftsbild    keine Auswirkungen abzuleiten (im 

Ortsgebiet) 
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Nr. Änderungs-maßnahme mögliche Auswirkungen 

((*) Verweis auf die Tabelle 1) 

BEWERTUNG DER 

AUSWIRKUNGEN 

Begründungen, Erläuterungen,  

Nachweise 

2b Umwidmung vom Bauland-
Wohngebiet (BW) in 
Bauland-Wohngebiet mit 2 
Wohneinheiten (BW-2WE) 

Grdstk.Nr.: 241, 242 bzw. 
laut NÖ Atlas, Stand März 
2026: 242/2 bis 242/6 sowie 

229/4, 229/11 bis 229/16 
sowie 

.49, .50/1, .50/2, 249/1, 
249/2, 249/4, 246/1 bis 
246/5, .64 bzw. laut NÖ 
Atlas, Stand März 2026: .49, 
.50/1, .50/2, 249/1, 249/2, 
249/4, 246/2 bis 246/5, .64, 
245/5 bis 245/9 

KG Wiesen 

positiv nicht relevant relevant  

Naturschutz und Wald(*): 

- Überlagerung von Schutzgebieten/Wald(*)    keine Überlagerung mit 

Schutzgebieten/Wald am Standort 

- Ausstrahlung auf Schutzgebiete/Wald(*)    keine Auswirkungen abzuleiten, 

kein Wald/keine Schutzgebiete in 

der näheren Umgebung 

- Schutzobjekte außerhalb von Schutzgebieten    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine Schutzobjekte in der näheren 

Umgebung 

Standortgefahren(*): 

- Beeinträchtigung am Standort selbst    keine Beeinträchtigungen am 

Standort, keine Hinweise auf 

Gefahren zu erkennen 

- Beeinträchtigung für andere Standorte    keine Auswirkungen für andere 

Standorte abzuleiten 

Menschliche Gesundheit und Sachwerte: 

- Planungskonflikte(*)    keine Planungskonflikte zu 

erwarten, keine neue Ausweisung 

vom Bauland 

- Lärm     keine ortsunüblichen 

Lärmemissionen abzuleiten, 

ausserhalb kritischer Lärmzonen 

- sonstige Emissionen    keine ortsunüblichen sonstigen 

Emissionen abzuleiten 
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- Erholungsfunktion    keine Auswirkungen abzuleiten  

Verkehr: 

- Verkehrsabwicklung/MIV    keine Auswirkungen abzuleiten, 

kein zunehmendes 

Verkehrsaufkommen durch die 

Umwidmung zu erwarten; Fläche 

an die Verkehrsfläche öffentlich 

bereits angeschlossen 

- Potenzial für ÖPNV/Umweltverbund     keine Auswirkungen abzuleiten 

- Unfallgefahren/Verkehrssicherheit     keine Auswirkungen abzuleiten 

Kultur, Ästhetik: 

- Erbe, Denkmal    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine Denkmäler in der Umgebung 

- Ortsbild    keine Auswirkungen abzuleiten - 

keine Änderung des Ortsbildes 

durch die Umwidmung zu Erwarten 

- Landschaftsbild    keine Auswirkungen abzuleiten (im 

Ortsgebiet) 
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Nr. Änderungs-maßnahme mögliche Auswirkungen 

((*) Verweis auf die Tabelle 1) 

BEWERTUNG DER 

AUSWIRKUNGEN 

Begründungen, Erläuterungen,  

Nachweise 

2c Umwidmung Bauland-
Wohngebiet (BW) in 
Bauland-Wohngebiet mit 2 
Wohneinheiten (BW-2WE) 

Grdstk.Nr.: 251/13 bis 
251/17 sowie 251/6 bis 
251/12, 251/3, 251/1, 251/4 
sowie 

240/1, 243/1 bis 243/3, 
245/1 

KG Hatzenbach 

positiv nicht relevant relevant  

Naturschutz und Wald(*): 

- Überlagerung von Schutzgebieten/Wald(*)    keine Überlagerung mit 

Wald/Schutzgebieten 

- Ausstrahlung auf Schutzgebiete/Wald(*)    Erhaltenswerter Landschaftsteil 

sowie Uferzone (Senningbach) 

angrenzend  - keine Konflikte mit 

beabsichtigten Festlegungen 

erkennbar, keine Auswirkungen 

abzuleiten, keine neue Ausweisung 

vom Bauland 

- Schutzobjekte außerhalb von Schutzgebieten    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine Schutzobjekte in der näheren 

Umgebung 

Standortgefahren(*): 

- Beeinträchtigung am Standort selbst    Marginale Überlagerung mit 

Rutschprozessen/gelbe Klasse 

(Konsultation vorgesehen); auf 

eHORA mittelere 

Gefährdung/Überflutung bei einem 

100-jährlichen Hochwasser 

möglich; keine Konsultation 

erforderlich da bereits als Bauland 

gewidmet/keine Ausweisung vom 

neuen Bauland; laut eBOD Karte 
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Feuchtlage, nicht relevant da 

bereits als Bauland gewidmet 

- Beeinträchtigung für andere Standorte    keine Auswirkungen für andere 

Standorte abzuleiten 

Menschliche Gesundheit und Sachwerte: 

- Planungskonflikte(*)    keine Planungskonflikte zu 

erwarten, keine neue Ausweisung 

vom Bauland 

- Lärm     keine ortsunüblichen 

Lärmemissionen abzuleiten, 

ausserhalb kritischer Lärmzonen 

- sonstige Emissionen    keine ortsunüblichen sonstigen 

Emissionen abzuleiten 

- Erholungsfunktion    keine Auswirkungen abzuleiten  

Verkehr: 

- Verkehrsabwicklung/MIV    keine Auswirkungen abzuleiten, 

kein zunehmendes 

Verkehrsaufkommen durch die 

Umwidmung zu erwarten; Fläche 

an die Verkehrsfläche öffentlich 

bereits angeschlossen 

- Potenzial für ÖPNV/Umweltverbund     keine Auswirkungen abzuleiten 

- Unfallgefahren/Verkehrssicherheit     keine Auswirkungen abzuleiten 

Kultur, Ästhetik: 

- Erbe, Denkmal    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine Denkmäler in der Umgebung 

- Ortsbild    keine Auswirkungen abzuleiten - 

keine Änderung des Ortsbildes 

durch die Umwidmung zu Erwarten 
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- Landschaftsbild    keine Auswirkungen abzuleiten  

 

Nr. Änderungs-maßnahme mögliche Auswirkungen 

((*) Verweis auf die Tabelle 1) 

BEWERTUNG DER 

AUSWIRKUNGEN 

Begründungen, Erläuterungen,  

Nachweise 

3a Umwidmung Bauland-
Agrargebiet (BA) in 
Bauland-Wohngebiet mit 2 
Wohneinheiten (BW-2WE) 

Grdstk.Nr.: .22, .24, .63, .74, 
229/3, 683 sowie 

94/1, .31, .32, 229/9 sowie 

5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 
.25, .26/1, .26/2, .57, .58 

KG Wiesen 

positiv nicht relevant relevant  

Naturschutz und Wald(*): 

- Überlagerung von Schutzgebieten/Wald(*)    keine Überlagerung mit 

Schutzgebieten/Wald am Standort 

- Ausstrahlung auf Schutzgebiete/Wald(*)    keine Ausstrahlungswirkungen 

abzuleiten, kein Wald/keine 

Schutzgebiete in der näheren 

Umgebung 

- Schutzobjekte außerhalb von Schutzgebieten    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine Schutzobjekte im Nahbereich 

Standortgefahren(*): 

- Beeinträchtigung am Standort selbst    keine Beeinträchtigungen am 

Standort, keine Hinweise auf 

Gefahren zu erkennen 

- Beeinträchtigung für andere Standorte    keine Auswirkungen für andere 

Standorte abzuleiten 

Menschliche Gesundheit und Sachwerte: 

- Planungskonflikte(*)    Keine Planungskonflikte zu 

erwarten; keine neue Ausweisung 

vom Bauland 

- Lärm     keine ortsunüblichen 

Lärmemissionen abzuleiten, 

ausserhalb kritischer Lärmzonen  

- sonstige Emissionen    keine ortsunüblichen sonstigen 
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Emissionen abzuleiten 

- Erholungsfunktion    keine Auswirkungen abzuleiten - 

bereits im Bauland 

Verkehr: 

- Verkehrsabwicklung/MIV    keine Auswirkungen abzuleiten, 

kein zunehmendes 

Verkehrsaufkommen durch die 

Umwidmung zu erwarten; Fläche 

an die Verkehrsfläche öffentlich 

bereits angeschlossen  

- Potenzial für ÖPNV/Umweltverbund     keine Auswirkungen abzuleiten 

- Unfallgefahren/Verkehrssicherheit     keine Auswirkungen abzuleiten 

Kultur, Ästhetik: 

- Erbe, Denkmal    keine Auswirkungen abzuleiten 

- Ortsbild    keine Auswirkungen abzuleiten - 

keine Änderung des Ortsbildes 

durch die Umwidmung zu Erwarten 

- Landschaftsbild    keine Auswirkungen abzuleiten 
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Nr. Änderungs-maßnahme mögliche Auswirkungen 

((*) Verweis auf die Tabelle 1) 

BEWERTUNG DER 

AUSWIRKUNGEN 

Begründungen, Erläuterungen,  

Nachweise 

3b Umwidmung Bauland-
Agrargebiet (BA) in 
Bauland-Wohngebiet mit 2 
Wohneinheiten (BW-2WE) 
 
Grdstk.Nr.: 62/1, 62/2 sowie 
48, 49, 50, 52/3, 53 sowie 
54 bis 60 

KG Hatzenbach 

positiv nicht relevant relevant  

Naturschutz und Wald(*): 

- Überlagerung von Schutzgebieten/Wald(*)    Überlagerung mit Wald mit 

Schutzfunktion;  

Erhaltenswerter Landschaftsteil 

sowie Uferzone (Senningbach) 

angrenzend  - keine Konflikte mit 

beabsichtigten Festlegungen 

erkennbar 

Konsultation an die Forstinspektion 

wird angestrebt. 

- Ausstrahlung auf Schutzgebiete/Wald(*)    keine Ausstrahlungswirkungen 

durch die Umwidmung abzuleiten, 

keine Schutzgebiete in der näheren 

Umgebung;  

- Schutzobjekte außerhalb von Schutzgebieten    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine Schutzobjekte in der näheren 

Umgebung 

Standortgefahren(*): 

- Beeinträchtigung am Standort selbst    laut eHORA mittelere 

Gefährdung/Überflutung bei einem 

100-jährlichen Hochwasser 

möglich; keine Konsultation 

erforderlich da bereits als Bauland 

gewidmet/keine Ausweisung vom 
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neuen Bauland; laut eBOD Karte 

Feuchtlage, nicht relevant da 

bereits als Bauland gewidmet 

- Beeinträchtigung für andere Standorte    keine Auswirkungen für andere 

Standorte abzuleiten 

Menschliche Gesundheit und Sachwerte: 

- Planungskonflikte(*)    keine Planungskonflikte durch die 

Umwidmung zu erwarten, keine 

neue Ausweisung vom Bauland 

- Lärm     keine ortsunüblichen 

Lärmemissionen abzuleiten; 

ausserhalb kritischer Lärmzonen 

- sonstige Emissionen    keine ortsunüblichen sonstigen 

Emissionen abzuleiten/zu erwarten 

- Erholungsfunktion    keine Auswirkungen abzuleiten   

Verkehr: 

- Verkehrsabwicklung/MIV    keine Auswirkungen abzuleiten, an 

den öffentlichen Straßennetz 

bereits angebunden, kein 

zunehmendes Verkehrsaufkommen 

durch die Umwidmung zu erwarten 

- Potenzial für ÖPNV/Umweltverbund     keine Auswirkungen abzuleiten 

- Unfallgefahren/Verkehrssicherheit     keine Auswirkungen abzuleiten 

Kultur, Ästhetik: 

- Erbe, Denkmal    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine Denkmäler in der Umgebung 

- Ortsbild    keine Auswirkungen abzuleiten - 

keine Änderung des Ortsbildes 

durch die Umwidmung zu erwarten  
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- Landschaftsbild    keine Auswirkungen durch die 

Umwidmung zu erwarten 
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Nr. Änderungs-maßnahme mögliche Auswirkungen 

((*) Verweis auf die Tabelle 1) 

BEWERTUNG DER 

AUSWIRKUNGEN 

Begründungen, Erläuterungen,  

Nachweise 

3c Umwidmung Bauland-
Agrargebiet (BA) in 
Bauland-Wohngebiet mit 2 
Wohneinheiten (BW-2WE) 
 
Grdstk.Nr.: 494/1, 494/2 
sowie  
514/1, 514/2, 514/3, 515, 
516 
 
KG Hatzenbach 

positiv nicht relevant relevant  

Naturschutz und Wald(*): 

- Überlagerung von Schutzgebieten/Wald(*)    keine Überlagerung mit Wald oder 

Schutzgebieten 

- Ausstrahlung auf Schutzgebiete/Wald(*)    Wald mit Schutzfunktion in der 

unmittelbaren Nähe, jedoch keine 

Ausstrahlungswirkungen durch die 

Umwidmung abzuleiten.  

Keine Schutzgebiete in der näheren 

Umgebung  

- Schutzobjekte außerhalb von Schutzgebieten    keine Schutzobjekte in der näheren 

Umgebung 

Standortgefahren(*): 

- Beeinträchtigung am Standort selbst    Überlagerung mit Altstandort, 

bereits als Bauland gewidmet, 

keine Konsultation erforderlich, aut 

eHORA mittelere 

Gefährdung/Überflutung bei einem 

100-jährlichen Hochwasser 

möglich; keine Konsultation 

erforderlich da bereits als Bauland 

gewidmet/keine Ausweisung vom 

neuen Bauland 

- Beeinträchtigung für andere Standorte    keine Auswirkungen für andere 

Standorte abzuleiten 



Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten SCREENING – FORMULAR 2019/2023 

 19 

Menschliche Gesundheit und Sachwerte: 

- Planungskonflikte(*)    keine Planungskonflikte zu 

erwarten, keine neue Ausweisung 

vom Bauland 

- Lärm     keine ortsunüblichen 

Lärmemissionen abzuleiten, ÄP 

ausserhalb der kritischer 

Lärmzonen 

- sonstige Emissionen    keine ortsunüblichen sonstigen 

Emissionen abzuleiten 

- Erholungsfunktion    keine Auswirkungen abzuleiten 

Verkehr: 

- Verkehrsabwicklung/MIV    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine zusätzlichen Maßnahmen 

erforderlich da bereits an die Vö 

angebunden 

- Potenzial für ÖPNV/Umweltverbund     keine Auswirkungen abzuleiten 

- Unfallgefahren/Verkehrssicherheit     keine Auswirkungen abzuleiten 

Kultur, Ästhetik: 

- Erbe, Denkmal    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine Denkmäler in der Umgebung 

- Ortsbild     keine Änderung des Ortsbildes 

durch die Umwidmung zu erwarten  

- Landschaftsbild    keine Auswirkungen abzuleiten  
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Nr. Änderungs-maßnahme mögliche Auswirkungen 

((*) Verweis auf die Tabelle 1) 

BEWERTUNG DER 

AUSWIRKUNGEN 

Begründungen, Erläuterungen,  

Nachweise 

3d Umwidmung Bauland-
Agrargebiet (BA) in 
Bauland-Wohngebiet mit 2 
Wohneinheiten (BW-2WE) 

Grdstk.Nr.: 142, 143, 144 

KG Hatzenbach 

positiv nicht relevant relevant  

Naturschutz und Wald(*): 

- Überlagerung von Schutzgebieten/Wald(*)    keine Überlagerung mit 

Wald/Schutzgebieten 

- Ausstrahlung auf Schutzgebiete/Wald(*)    keine Ausstrahlungswirkungen 

abzuleiten, kein Wald/keine 

Schutzgebiete in der näheren 

Umgebung 

- Schutzobjekte außerhalb von Schutzgebieten    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine Schutzobjekte in der 

Umgebung 

Standortgefahren(*): 

- Beeinträchtigung am Standort selbst    Rutschprozesse im Nahbereich, 

nicht relevant 

- Beeinträchtigung für andere Standorte    keine Auswirkungen für andere 

Standorte abzuleiten 

Menschliche Gesundheit und Sachwerte: 

- Planungskonflikte(*)    keine Planungskonflikte zu 

erwarten, keine neue Ausweisung 

vom Bauland  

- Lärm     keine ortsunüblichen 

Lärmemissionen abzuleiten, 

ausserhalb der kritischen 

Lärmzonen 

- sonstige Emissionen    keine ortsunüblichen sonstigen 
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Emissionen abzuleiten 

- Erholungsfunktion    keine Auswirkungen abzuleiten 

Verkehr: 

- Verkehrsabwicklung/MIV    keine Auswirkungen abzuleiten, 

kein zunehmendes 

Verkehrsaufkommen durch die 

Umwidmung zu erwarten 

- Potenzial für ÖPNV/Umweltverbund     keine Auswirkungen abzuleiten 

- Unfallgefahren/Verkehrssicherheit     keine Auswirkungen abzuleiten 

Kultur, Ästhetik: 

- Erbe, Denkmal    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine Denkmäler in der Umgebung 

- Ortsbild    keine Auswirkungen durch die 

Umwidmung abzuleiten 

- Landschaftsbild    keine Auswirkungen zu erwarten 
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Nr. Änderungs-maßnahme mögliche Auswirkungen 

((*) Verweis auf die Tabelle 1) 

BEWERTUNG DER 

AUSWIRKUNGEN 

Begründungen, Erläuterungen,  

Nachweise 

4a Umwidmung Bauland-
Wohngebiet 
Aufschließungszone 44 
(BW-A44) in Bauland-
Wohngebiet mit 2 
Wohneinheiten - 
Aufschließungszone 44 
(BW-2WE-A44) 

Grdstk.Nr.: 250, 267/1, 273, 
274, 281/1, 281/2, 282 

KG Wiesen 

positiv nicht relevant relevant  

Naturschutz und Wald(*): 

- Überlagerung von Schutzgebieten/Wald(*)    keine Überlagerung mit 

Schutzgebieten/Wald am Standort 

- Ausstrahlung auf Schutzgebiete/Wald(*)    keine Ausstrahlungswirkungen 

abzuleiten, kein Wald/keine 

Schutzgebiete in der näheren 

Umgebung 

- Schutzobjekte außerhalb von Schutzgebieten    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine Schutzobjekte in der 

Umgebung 

Standortgefahren(*): 

- Beeinträchtigung am Standort selbst    keine Hinweise auf Gefahren  

- Beeinträchtigung für andere Standorte    keine Auswirkungen für andere 

Standorte abzuleiten 

Menschliche Gesundheit und Sachwerte: 

- Planungskonflikte(*)    keine Auswirkungen zu erwarten, 

keine neue Ausweisung vom 

Bauland  

- Lärm     keine ortsunüblichen 

Lärmemissionen abzuleiten, 

ausserhalb kritischer Lärmzonen 

- sonstige Emissionen    keine ortsunüblichen sonstigen 

Emissionen abzuleiten 

- Erholungsfunktion    keine Auswirkungen abzuleiten  
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Verkehr: 

- Verkehrsabwicklung/MIV    keine Auswirkungen abzuleiten, 

bereits an die Vö angeschlossen, 

kein Verkehrsaufkommen zu 

erwarten 

- Potenzial für ÖPNV/Umweltverbund     keine Auswirkungen abzuleiten 

- Unfallgefahren/Verkehrssicherheit     keine Auswirkungen abzuleiten 

Kultur, Ästhetik: 

- Erbe, Denkmal    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine Denkmäler in der näheren 

Umgebung 

- Ortsbild    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine Ausweisung  

- Landschaftsbild    keine Auswirkungen abzuleiten  
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Nr. Änderungs-maßnahme mögliche Auswirkungen 

((*) Verweis auf die Tabelle 1) 

BEWERTUNG DER 

AUSWIRKUNGEN 

Begründungen, Erläuterungen,  

Nachweise 

4b Umwidmung Bauland-
Agrargebiet  
Aufschließungszone 21 (BA-
A21) in Bauland-
Wohngebiet mit 2 
Wohneinheiten - 
Aufschließungszone 21 
(BW-2WE-A21) 

Grdstk.Nr.: 138, 139/2, 140, 
141 

KG Hatzenbach 

 

positiv nicht relevant relevant  

Naturschutz und Wald(*): 

- Überlagerung von Schutzgebieten/Wald(*)    keine Überlagerung mit Wald oder 

Schutzgebieten 

- Ausstrahlung auf Schutzgebiete/Wald(*)    keine Ausstrahlungswirkungen 

abzuleiten, kein Wald/keine 

Schutzgebiete in der näheren 

Umgebung 

- Schutzobjekte außerhalb von Schutzgebieten    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine Schutzobjekte in der 

Umgebung 

Standortgefahren(*): 

- Beeinträchtigung am Standort selbst    keine Hinweise auf Gefahren 

- Beeinträchtigung für andere Standorte    keine Auswirkungen für andere 

Standorte abzuleiten 

Menschliche Gesundheit und Sachwerte: 

- Planungskonflikte(*)    keine Planungskonflikte zu 

erwarten, keine neue Ausweisung 

vom Bauland 

- Lärm     keine ortsunüblichen 

Lärmemissionen abzuleiten, 

ausserhalb der kritischen 

Lärmzonen 

- sonstige Emissionen    keine ortsunüblichen sonstigen 

Emissionen abzuleiten 
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- Erholungsfunktion    keine Auswirkungen abzuleiten 

Verkehr: 

- Verkehrsabwicklung/MIV    keine Auswirkungen abzuleiten; 

bereits an die Vö angebunden, kein 

Verkehrsaufkommen durch die 

Umwidmung zu erwarten 

- Potenzial für ÖPNV/Umweltverbund     keine Auswirkungen abzuleiten 

- Unfallgefahren/Verkehrssicherheit     keine Auswirkungen abzuleiten 

Kultur, Ästhetik: 

- Erbe, Denkmal    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine Denkmäler in der Umgebung 

- Ortsbild    keine Auswirkungen abzuleiten  

- Landschaftsbild    keine Auswirkungen abzuleiten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten SCREENING – FORMULAR 2019/2023 

 26 

 

Nr. Änderungs-maßnahme mögliche Auswirkungen 

((*) Verweis auf die Tabelle 1) 

BEWERTUNG DER 

AUSWIRKUNGEN 

Begründungen, Erläuterungen,  

Nachweise 

5 Geringfügige Erweiterung 
vom Bauland-Agrargebiet 
(BA) anstatt Verkehrsfläche-
öffentlich (Vö) 

 

Grdstk.Nr.: 518/2, 518/3 

KG Hatzenbach 

positiv nicht relevant relevant  

Naturschutz und Wald(*): 

- Überlagerung von Schutzgebieten/Wald(*)    keine Überlagerung mit Wald oder 

Schutzgebieten 

- Ausstrahlung auf Schutzgebiete/Wald(*)    keine Ausstrahlungswirkungen 

abzuleiten, kein Wald/keine 

Schutzgebiete in der näheren 

Umgebung 

- Schutzobjekte außerhalb von Schutzgebieten    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine Schutzobjekte in der 

Umgebung 

Standortgefahren(*): 

- Beeinträchtigung am Standort selbst    keine Hinweise auf Gefahren 

- Beeinträchtigung für andere Standorte    keine Auswirkungen für andere 

Standorte abzuleiten 

Menschliche Gesundheit und Sachwerte: 

- Planungskonflikte(*)    keine zu erwarten 

- Lärm     keine ortsunüblichen 

Lärmemissionen abzuleiten, 

ausserhalb der kritischen 

Lärmzonen 

- sonstige Emissionen    keine ortsunüblichen sonstigen 

Emissionen abzuleiten 

- Erholungsfunktion    keine Auswirkungen abzuleiten 

Verkehr: 
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- Verkehrsabwicklung/MIV    keine Beeinträchtigung zu erwarten 

wird als Grünfläche genutzt 

- Potenzial für ÖPNV/Umweltverbund     keine Auswirkungen abzuleiten 

- Unfallgefahren/Verkehrssicherheit     keine Maßnahmen erforderlich, 

wird als Grünfläche genutzt 

Kultur, Ästhetik: 

- Erbe, Denkmal    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine Denkmäler in der Umgebung 

- Ortsbild    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine Änderung des Ortsbildes zu 

erwarten  

- Landschaftsbild    keine Auswirkungen abzuleiten  
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Nr. Änderungs-maßnahme mögliche Auswirkungen 

((*) Verweis auf die Tabelle 1) 

BEWERTUNG DER 

AUSWIRKUNGEN 

Begründungen, Erläuterungen,  

Nachweise 

6 Erweiterung Bauland-
Agrargebiet (BA) anstatt 
Grünland-Forstwirtschaft 
(Glf) 

Grdstk.Nr.: 6, 9, 12, 13, 14, 
15, 22, 23, 24, 31, 30, 32, 
33 

KG Hatzenbach 

positiv nicht relevant relevant  

Naturschutz und Wald(*): 

- Überlagerung von Schutzgebieten/Wald(*)    keine Überlagerung mit Wald oder 

Schutzgebieten 

- Ausstrahlung auf Schutzgebiete/Wald(*)    keine Ausstrahlungswirkungen 

abzuleiten, kein Wald/keine 

Schutzgebiete in der näheren 

Umgebung 

- Schutzobjekte außerhalb von Schutzgebieten    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine Schutzobjekte in der 

Umgebung 

Standortgefahren(*): 

- Beeinträchtigung am Standort selbst    Überlagerung mit 

Rutschprozessen/Sturzprozessen 

erkennbar, eine Konsultation wird 

angestrebt 

- Beeinträchtigung für andere Standorte    keine Auswirkungen für andere 

Standorte abzuleiten 

Menschliche Gesundheit und Sachwerte: 

- Planungskonflikte(*)    neue Ausweisung vom Bauland, 

keine Planungskonflikte zu 

erwarten 

- Lärm     keine ortsunüblichen 

Lärmemissionen abzuleiten, 
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ausserhalb der kritischen 

Lärmzonen 

- sonstige Emissionen    keine ortsunüblichen sonstigen 

Emissionen abzuleiten 

- Erholungsfunktion    keine Auswirkungen abzuleiten 

Verkehr: 

- Verkehrsabwicklung/MIV    keine Auswirkungen abzuleiten, 

Bereich bereits an die Vö 

angeschlossen 

- Potenzial für ÖPNV/Umweltverbund     keine Auswirkungen abzuleiten 

- Unfallgefahren/Verkehrssicherheit     keine Auswirkungen abzuleiten 

Kultur, Ästhetik: 

- Erbe, Denkmal    keine Auswirkungen abzuleiten, 

keine Denkmäler in der Umgebung 

- Ortsbild    keine Auswirkungen abzuleiten  

- Landschaftsbild    keine Auswirkungen abzuleiten  
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Screening Formular 3 

 
Tabelle 3: Kumulative Auswirkungen der Änderungsmaßnahmen 
 

Änderungsmaßnahmen mögliche 

Auswirkungen 

BEWERTUNG DER AUSWIRKUNGEN Begründungen, Erläuterungen,  

Nachweise 
positiv nicht prüfrelevant prüfrelevant 

 
Boden: 

- Bodenverbrauch    Ausweisung vom neuen Bauland insg. etwa 7.726 m2, 

(ÄP1→ 3.410m2; ÄP5 → 100m2, ÄP6 → 4.216m2) 

- Versiegelungsgrad     

Klima: 

- Mikroklima          

Wasser: 

- Stoffeintrag          

- Erschöpfung          

- Uferfreihaltung          

 

  






